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B - 3: Umweltbelange

Auf die Erstellung eines Umweltberichtes gemäß § 2a BauGB kann im Bebauungs-
plan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB verzichtet werden, da die festge-
setzten Grundflächen zusammen weniger als 20.000 m² betragen. Mit dem Bebau-
ungsplan wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Natura
2000-Gebiete, Überschwemmungsgebiete und Störfallbetriebe sind aufgrund
ihrer Entfernung von der Planung nicht betroffen.

Zur Ermittlung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit wurde ein Fachbeitrag
Artenschutz erarbeitet (s. Anlage B-6). Das Gebiet ist zum heutigen Stand bereits
bebaut und genutzt. Im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Potenzialabschät-
zung ist nicht davon auszugehen, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände
der Umsetzbarkeit der Bebauungsplanung dauerhaft entgegenstehen, wenn die
notwendigen und festgesetzten Maßnahmen eingehalten werden.

Die Lage des Plangebietes wird als innerhalb der Ortslage eingestuft. In Verbin-
dung mit im Bebauungsplan insbesonderen festgesetzten Pflanzgeboten und
Begrünung der nicht überbauten Grundstücksflächen, werden die erwarteten
Auswirkungen der Planung auf Tiere, Pflanzen, Boden, Fläche, Wasser, Luft, Klima
und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie zur Landschaft und zur biologi-
schen Vielfalt als vertretbar erachtet. Die Planung erreicht im Zusammenspiel mit
der LBO eine Durchgrünung des Plangebietes, welche für die innerörtliche Lage
als noch ausreichend erachtet wird.

Maßgebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild hat die Planung nicht. Nega-
tive umweltbezogene Auswirkungen der Planung auf den Menschen und seine
Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt, die der Planung entgegenstehen
könnten, sind nicht bekannt. Belange des Klimaschutzes stehen der Planung nicht
entgegen.

Kulturdenkmale, die Umgebungsschutz genießen, sind von der Planung nicht
betroffen. Umweltbezogene Auswirkungen auf sonstige Sachgüter sind nicht
bekannt.

Eine Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere
Unfälle oder Katastrophen ist nicht bekannt. 

Erhebliche Emissionen, Abfälle oder Abwässer, die besonderer Regelungen be-
dürfen, sind durch das Plangebiet nicht zu erwarten.
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Entgegenstehende Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen
Plänen oder von Rechtsverordnungen zur Erhaltung der bestmöglichen Luftquali-
tät sowie sonstige Belange des Umweltschutzes oder ihre Wechselwirkungen, die
das öffentliche Interesse an der Planung überwiegen oder der Planung sogar
entgegenstehen, bestehen nicht oder sind nicht ersichtlich. Auch sind erhebliche
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nicht
ersichtlich.
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